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— 8 -
und 3 gegen den Vorwurf, die Grenzen des ihnen zustehenden

Züchtigungsrechtes überschritten zu haben, in Schutz genommen
werden können, während jede Abweichung deren Rüge und ge-
eignetenfalls Bestrafung zur Folge haben müsste. Es wird ferner
daran erinnert, dass nach der Verordnung vom 1. Mai 1825 wirkliche
Verletzungen durch Missbrauch des Züchtigungsrechtes der gerichtlichen

Bestrafung unterliegen.
Königliche Regierung.

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

An die Herren Superintendenten.

Litteratur.

Jeremias Gotthelf, herausgegeben von Zahn, Verlag in Chaux-de-
Fonds, nach dem Originaltexte neu von Prof. Otto Sutermeister.

Illustriert von Gehri, Anker und Bachmann.

Der vorliegende Band umfasst die drei Erzählungen : Käthi,
die Grossmutter, Dursli, der Branntweinsäufer und Barthli, der
Korber, welche bekanntlich zum Besten gehören, was Gotthelf
geschrieben hat. Illustrationen, Papier und Druck sind ausgezeichnet.
Das ist ein Weihnachts- und Neujahrsgeschenk, wie man sich ein
schöneres und besseres kaum denken kann, und zwar für jedermann,
und ein Werk von bleibendem Werte. E. Lüthi.

Die Schweiz, permanente Schulausstellung
ist alle Wochentage von 9 — 12 und 2 — 5 Uhr

unentgeltlich geöffnet.

Für Fortbildungsschulen allseitig bewährt!

a) Übungsstoff für Fortbildungsschulen (Lesestücke, Auf
siltze, Vaterlandskunde). Neue, dritte, vermehrte
Auflage. Einzelpreis geb. 80 Rp.

¦ J b) Aufgaben im schriftlichen Rechnen bei den Rekruteu-

LßuTuT U. PuuäX Esperte Priifungen- 10- Auflage- Einzelpreis 40 Rp.
c) Aufgaben im mündlichen Rechnen bei den Rekruten¬

prüfungen. 3. Auflage. Einzelpreis 40 Rp.

Verlag der Baehdruekerei Hiiber in Altdorf.

Lehrmittel
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Druck von Stämpfli & Cie. — Redaktion : E. Lüthi, Bern.


	Litteratur

